
!=,-ß~ &i~ 'fkits- ZU dG1\ IIItenograpruschen ProtQ'koUea d.w l4a~sps.t0,!. 
.. . . XI.· G~ljetqelnmst'lpu~ 

Anfra_~. 

der Abgeordneten GUGGENBERGER, SUPPAtj, Dr.FIEDLER 
und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 
betreffend die Schaffung eines Europapatentes 

Mitte Mai fand in Brüssel eine Konferenz von 17 europäischen 
Ländern über die Schaffung eines Europapatentes statt. Die Ver
handlungen sollen in Luxenburg wei ter'gefUhrt \verden und auf 
patentrechtlichem Gebiet eine enge Kooperation zwischen der 
Sechser-Gemeinschaft und den nicht E\VG-Ländern einlei ten • 

. Zur Klärung zu der noch offenen Fragen bei der beabsichtigten 
Sicherung des Erfinderschutzes in Europa durch einen einheit
lichen Rechtsakt sollen Arb!itsausschüsse eingeset~werden. 
Neben dem Europapatent v-lerden die NE\'lG-Staaten ein eigenes 
Patentrecht in Kraft setzten, das ~en EVlG-Bürgern noch größeren 
Schutz als das Europapatent einräumen soll. Zu dieser inder 

"liener Tageszeitung HPresse ll am 23.I'·1ai 1969 veröffentlichten 
Mi tteilung richtm die unterzeichneten. Abgeordneten an den 
Herrn Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie nach
stehende Anfragen: 

1. War Österreich bei der angeführten Konferenz in Brüssel 
, .. 

vertreten? 

2. Wann etwa kann nach österreichischer Absicht mit einem 
Wirksamwerden des Europapatentes gerechnet werden? 

3. Ist damit zu rechnen, daß bei in Kraft treten des Europa
patentes die innerstaatlichen österr~ichischen patentrecht
lichen Bestimmungen wesentlich abgeändert werden müssen? 

4. Hurde österreichiscl1erseits für den Fall eines Arrangements 
mit der EWG in E~1ägung gezogen sich in Beziehung auf das 
Patentrecht der Rezelung innerhalb der EWG-Staaten anzu

gleichen? 
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